
   

 

Satzung des Beregnungsverbandes 
Westerbeck-Dannenbüttel 

 
§ 1 

Name, Sitz, Verbandsgebiet 
Der Verband führt den Namen Beregnungsverband Westerbeck-
Dannenbüttel. Er hat seinen Sitz in Uelzen. Er ist ein Wasser- und 
Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes (WVG) vom 
12. Februar 1991 (Bundesgesetzblatt I (BGBl. I), Seite 405) und steht 
unter der Rechtsaufsicht des Landkreises Gifhorn. 

§ 2 
Aufgaben 

Der Verband hat zur Aufgabe: 
1. Grundstücke durch Beregnung zu bewässern, 
2. die wasserbehördliche Erlaubnis für die Entnahme von Wasser 

zur Beregnung der Verbandsflächen sowie öffentlich-rechtliche 
Genehmigungen zu beantragen, zu vertreten und zu sichern, 

3. diese Aufgaben zu fördern und zu überwachen und 
4. Löschwasser zur Verfügung zu stellen.  

§ 3 
Unternehmen, Plan 

(1) Der Verband errichtet, unterhält und betreibt Anlagen, Pump-
werke und Beregnungsanlagen und führt die notwendigen Arbei-
ten dazu aus. 

(2) Das Verbandsgebiet der Abteilung Elbe-Seitenkanal liegt im Be-
reich des Landkreises Gifhorn in der Gemeinde Sassenburg in 
den Gemarkungen Dannenbüttel und Westerbeck und in der 
Samtgemeinde Boldecker Land in der Gemarkung Osloß. 
Die Abteilung Einzelregner liegt im Bereich des Landkreises Gif-
horn in der Gemeinde Sassenburg in den Gemarkungen Neu-
dorf-Platendorf, Triangel, Dannenbüttel und Westerbeck. 

(3) Die Abgrenzung des Verbandsgebietes und das Unternehmen 
ergeben sich aus dem Verbandsplan für die Abteilung Elbe-Sei-
tenkanal aufgestellt am 06.09.1985 vom Ingenieurbüro Mor-
szeck, Wolfsburg und für die Abteilung Einzelregner aufgestellt 
am 06.09.1985 vom Ingenieurbüro Morszeck, Wolfsburg. Die 
vorgenannten Verbandpläne wurden durch den Kreisverband 
der Wasser- und Bodenverbände in einem Plan mit Datum vom 
22.10.2024 neu aufgestellt. 

(4) Das durchgeführte Unternehmen ergibt sich aus dem Verzeichnis 
der Anlagen nebst den dazugehörigen Ausführungskarten. 

(5) Die Verbandsunterlagen werden vom Verband fortgeschrieben 
und am Sitz des Verbandes aufbewahrt. 

(6) Der Verband kann sich für den Bereich der Beregnung eine Be-
triebsordnung geben. 

§ 4 
Mitglieder 

(1) Mitglieder des Verbandes sind die jeweiligen Eigentümer der im 
Mitgliederverzeichnis aufgeführten Grundstücke und Anlagen 
(dingliche Mitglieder). 

(2) Der Verband hat 2 Abteilungen: 
Abteilung A: Elbe-Seitenkanal 
Abteilung B: Einzelregner 

(3) Die Verzeichnisse der Mitglieder sind Bestandteil der Verbands-
pläne nach § 3 Abs. 3. Die Mitgliederverzeichnisse werden vom 
Verband fortgeschrieben und am Sitz des Verbandes aufbe-
wahrt. 

§ 5 
Benutzung der Grundstücke für das Unternehmen 

Für die Benutzung der zum Verband gehörenden Grundstücke der 
dinglichen Mitglieder gelten die Bestimmungen des § 33 WVG. 

§ 6 
Verbandsschau 

Die Anlagen des Verbandes sind mindestens einmal im Jahr zu prü-
fen. Die Vorstandsmitglieder nehmen für die Wahlperiode nach § 9 
das Amt der Schaubeauftragten wahr. Die Mitglieder des Verbandes 
sind berechtigt, an der Schau teilzunehmen. 

§ 7 
Organe 

Der Verband hat einen Vorstand und eine Verbandsversammlung.  
§ 8 

Vorstand 
(1) Der Vorstand hat einen Vorsitzenden (Verbandsvorsteher) und 4 

weitere ordentliche Mitglieder. 3 Mitglieder sollen aus der Abtei-
lung Elbe-Seitenkanal (A) kommen, die auch den stellvertreten-
den Verbandsvorsteher stellt, wenn der Vorsteher zur Abteilung 
Einzelregner (B) gehört. 

(2) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Der Verbands-
vorsteher erhält eine jährliche Entschädigung. 

§ 9 

Amtszeit 
(1) Das Amt des Vorstandes endet am 31. Dezember, zum ersten 

Male im Jahre 2028 und später alle sechs Jahre. 
(2) Wenn ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit ausschei-

det, ist für den Rest der Amtszeit Ersatz zu wählen. 
§ 10 

Aufgaben des Vorstandes 
Der Vorstand hat die ihm im Wasserverbandsgesetz und in der Sat-
zung zugewiesenen Aufgaben. Insbesondere beschließt er über: 
1. die Aufstellung des Haushalts-/Wirtschaftsplanes und seiner 

Nachträge, 
2. die Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten, 
3. Verträge mit einem Wert über 10.000 €,  
4. die Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern und 
5. die Aufstellung des Jahresabschlusses. 

§ 11 
Sitzungen des Vorstandes 

Der Verbandsvorsteher lädt die weiteren Vorstandsmitglieder mit 
mindestens einwöchiger Frist zu den Sitzungen und teilt die Tages-
ordnung mit. In dringenden Fällen bedarf es keiner Frist; in der La-
dung ist darauf hinzuweisen. Kann das zweite Vorstandsmitglied den 
Termin nicht wahrnehmen, informiert es unverzüglich den Verbands-
vorsteher und die Geschäftsführung. 

§ 12 
Beschließen im Vorstand 

(1) Der Vorstand bildet seinen Willen mit der Mehrheit der Stimmen 
der anwesenden Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Verbandsvorstehers den 
Ausschlag. 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend und alle rechtzeitig eingeladen sind. 

(3) Für Beschlüsse, die nur eine der Abteilungen betreffen, sind zu-
sammen mit dem Verbandsvorsteher nur die Vorstandsmitglie-
der aus der jeweiligen Abteilung stimmberechtigt. 

(4) Ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen ist er beschluss-
fähig, wenn er zum zweiten Male wegen desselben Gegenstan-
des rechtzeitig geladen und hierbei mitgeteilt worden ist, dass 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlossen wer-
den wird. Ohne Rücksicht auf Form und Frist der Ladung ist er 
beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder zustimmen. 

(5) Auf schriftlichem Wege erzielte Beschlüsse sind gültig, wenn sie 
einstimmig von allen Vorstandsmitgliedern gefasst wurden. 

(6) Kann wegen gesetzlichen Verboten oder wegen besonderer Ge-
fährdung von Organmitgliedern, z.B. bei epidemischen Lagen, 
Naturkatastrophen u. ä., keine Sitzung mit persönlicher Anwe-
senheit durchgeführt werden, können Beschlüsse auch im 
schriftlichen oder textlichen Verfahren oder per E-Mail gefasst 
werden, wenn dem kein Organmitglied widerspricht. Die Ent-
scheidung über das Beschlussverfahren trifft der Verbandsvor-
steher. Für die Beschlüsse und die Beschlussfähigkeit gelten die 
Bestimmungen der Absätze 1 und 2 sinngemäß. Abstimmungen 
in Online-/Video-Sitzungen (digital über entsprechende Plattfor-
men) sind möglich, wenn sich kein Widerspruch erhebt. Für die 
Frist zur Beteiligung der Vorstandsmitglieder gilt § 11 entspre-
chend. 

(7) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese ist vom 
Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterschreiben.   

§ 13 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

Die Verbandsversammlung hat die ihr im Wasserverbandsgesetz zu-
gewiesenen Aufgaben. Sie berät den Vorstand in allen wichtigen Ge-
schäften. 

§ 14 
Sitzungen der Verbandsversammlung 

Der Verbandsvorsteher lädt die Verbandsversammlung mit mindes-
tens einwöchiger Frist zu den Sitzungen ein und teilt die Tagesord-
nung mit. In dringlichen Fällen bedarf es keiner Frist; in der Ladung 
ist darauf hinzuweisen. 

§ 15 
Beschließen in der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung bildet ihren Willen mit der Mehrheit 
der Stimmen der anwesenden Verbandsmitglieder. Für das 
Stimmrecht gilt § 48 Abs. 3 WVG. Stimmengleichheit bedeutet 
Ablehnung. 

(2) Jedes Verbandsmitglied, das Beiträge an den Verband zu leisten 
hat, ist berechtigt selbst oder durch einen Vertreter mit zu stim-
men. Der Vertreter hat eine schriftliche Vollmacht vorzulegen. 

(3) Kann wegen gesetzlichen Verboten oder wegen besonderer Ge-
fährdung von Organmitgliedern, z.B. bei epidemischen Lagen, 



   

 

Naturkatastrophen u. ä., keine Sitzung mit persönlicher Anwe-
senheit durchgeführt werden, können Beschlüsse auch im 
schriftlichen oder textlichen Verfahren oder per E-Mail gefasst 
werden, wenn dem mehr als vier Fünftel der abstimmenden Mit-
glieder zustimmen. Die Entscheidung über das Abstimmungsver-
fahren trifft der Verbandsvorsteher. Die Frist für die Stimmab-
gabe beträgt mindestens eine Woche. Abstimmungen in Online-
/Video-Sitzungen (digital über entsprechende Plattformen) sind 
möglich, wenn sich kein Widerspruch erhebt und nach Kopfzah-
len abgestimmt werden kann. Im Übrigen gelten die Absätze 1 
und 2 entsprechend. 

(4) Für Beschlüsse, die nur eine Abteilung betreffen, sind nur die 
Mitglieder der Abteilung stimmberechtigt. 

(5) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist vom 
Verbandsvorsteher und dem Protokollführer zu unterschreiben. 

§ 16 
Änderung der Satzung 

Für Beschlüsse zur Änderung der Satzung gelten die Bestimmungen 
des WVG und des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum 
WVG. Die Änderung der Satzung wird nach Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde von dieser im Amtsblatt für den Landkreis Gifhorn 
öffentlich bekannt gemacht. Die Satzungsänderung tritt mit der Be-
kanntmachung in Kraft, wenn nicht ein anderer Zeitpunkt festgelegt 
ist. 

§ 17 
Beiträge 

(1) Die Mitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die 
zur Erfüllung seiner Aufgaben und Verbindlichkeiten und zu einer 
ordentlichen Haushalts/-Rechnungsführung erforderlich sind. 

(2) Die Beiträge bestehen aus Geldleistungen und aus Diensten 
(Sachbeiträge). 

§ 18 
Beitragsverhältnis 

(1) Die Beitragslast für die Bau- und Verwaltungskosten verteilt sich 
auf die Mitglieder im Verhältnis der Flächeninhalte der zum Ver-
band gehörenden beitragspflichtigen Grundstücke. 

(2) Die Beitragslast für die Unterhaltungskosten verteilt sich auf die 
dem Verbandsflächen zugeführten Wassermengen. 

(3) Die Beitragslast für die Betriebskosten -einschließlich aller Auf-
wendungen für den Regenwart und das Wasserentnahmeentgelt 
- verteilt sich auf die Mitglieder im Verhältnis der den Flächen 
zugeführten Wassermengen. 

(4) Das Beitragsverhältnis ist für die Abteilungen getrennt zu ermit-
teln und im Haushalts-/Wirtschaftsplan sind getrennte Abschnitte 
zu bilden. 

§ 19 
Ermittlung des Beitragsverhältnisses 

(1) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem Verband alle für 
die Veranlagung erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und 
rechtzeitig zu machen und den Verband bei örtlich notwendigen 
Feststellungen zu unterstützen. Insbesondere Veränderungen in 
den Eigentums- und Pachtverhältnissen sind dem Verband un-
verzüglich mitzuteilen. Der Verband ist erst vom Zeitpunkt der 
Kenntnisnahme an verpflichtet, die entsprechenden Änderungen 
bei der Beitragsveranlagung vorzunehmen. 

(2) Die in Abs. 1 genannte Verpflichtung besteht nur gegenüber Per-
sonen, die vom Verband schriftlich zur Einholung der Auskünfte 
oder zur Einsicht und Besichtigung bevollmächtigt sind. 

(3) Unbeschadet dessen wird der Beitrag eines Mitgliedes nach 
pflichtgemäßem Ermessen durch den Verband geschätzt, wenn 
das Mitglied die Bestimmung der Abs. 1 und 2 verletzt hat oder 
es dem Verband ohne eigenes Verschulden nicht möglich ist, 
den Beitrag des Mitgliedes zu ermitteln. 

§ 20 
Hebung der Verbandsbeiträge 

(1) Der Verband erhebt die Verbandsbeiträge auf der Grundlage des 
geltenden Beitragsmaßstabes durch Beitragsbescheid. 

(2) Wer seinen Beitrag nicht rechtzeitig leistet, hat einen Säumniszu-
schlag zu zahlen. Er beträgt 1 v. H. des rückständigen Beitrages 
für jeden angefangenen Monat vom Fälligkeitstag an.  

(3) Jedem Verbandsmitglied ist auf Verlangen Einsicht in die ihn be-
treffenden Unterlagen zu gewähren. 

§ 21 
Einstellung der Wasserlieferung 

(1) Der Beregnungsverband ist berechtigt, die Wasserlieferung an 
das Mitglied einzustellen, wenn die fälligen Beiträge trotz Mah-
nung nicht oder nicht vollständig geleistet werden. Die Einstel-
lung der Wasserlieferung seitens des Verbandes darf erst zwei 

Wochen nach schriftlicher Androhung erfolgen. Der Beregnungs-
verband kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Was-
serlieferung androhen. 

(2) Bei widerrechtlicher Wasserentnahme ist der Verband berechtigt 
die Wasserlieferung nach schriftlicher Abmahnung einzustellen. 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Die vom Beregnungsverband gem. Abs. 1 unterbrochene Was-
serlieferung wird erst nach vollständigem Ausgleich der dem Ver-
band entstandenen Kosten, Beiträge, Schäden oder Ausfälle 
wieder aufgenommen. 

§ 22 
Wasserverteilung 

(1) Die Verteilung der Wassermengen, die auf die einzelnen Grund-
stücke entfallen, erfolgt auf Grundlage der jeweils gültigen was-
serrechtlichen Erlaubnis. 

(2) Die Ermittlung (Kontingentierung) der Mengen erfolgt betriebs-
bezogen (Betriebsquote). 

(3) Eine Übertragung von Mengen zwischen Betrieben ist nur auf 
Antrag möglich, über diesen Antrag entscheidet der Vorstand im 
Rahmen der wasserbehördlichen Erlaubnis. 

(4) Die Mitglieder und die Nutzungsberechtigten von Verbandsflä-
chen des Verbandes haben die auf den gesetzlichen Vorschrif-
ten, der wasserbehördlichen Erlaubnis, der Satzung und den Be-
schlüssen der Verbandsversammlung beruhenden Anordnun-
gen des Verbandsvorstehers zu befolgen. 

(5) Verbandsmitglieder, die zum Verband gehörende Flächen ver-
pachtet haben, sind dafür verantwortlich, dass die Pächter die 
Satzung und Anordnungen des Vorstehers einhalten. Verstöße 
des Pächters gehen zu Lasten des Mitgliedes. 

§ 23 
Geschäftsführung, Kassenführung 

Der Verband ist Mitglied des Kreisverbandes der Wasser- und Bo-
denverbände Uelzen, der alle für das Verbandsunternehmen erfor-
derlichen Arbeiten durchführt. Die Geschäftsführung obliegt dem Ge-
schäftsführer des Kreisverbandes. Die Kassenführung des Verban-
des erfolgt ebenfalls durch den Kreisverband, der auch die Einzie-
hung der Verbandsbeiträge vornimmt. 

§ 24 
Bekanntmachungen 

(1) Bekanntmachungen des Verbandes an seine Mitglieder erfolgen 
mittels geschlossenen Briefs. 

(2) Für die Bekanntmachung längerer Urkunden genügt die Be-
kanntmachung des Ortes, an dem Einblick in die Urkunde ge-
nommen werden kann. 

§ 25 
Gesetzliche Vertretung, Anordnungsbefugnis 

(1) Der Verbandsvorsteher vertritt den Verband gerichtlich und au-
ßergerichtlich. 

(2) Der Geschäftsführer vertritt den Verband gerichtlich und außer-
gerichtlich für den Bereich der laufenden Verwaltung. 

(3) Die dem Vorstand zustehenden Anordnungsbefugnisse können 
auch vom Verbandsvorsteher oder Geschäftsführer wahrgenom-
men werden. 

§ 26 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit der Veröffentlichung im Amtsblatt des Land-
kreises Gifhorn in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 04.02.2021 
außer Kraft. 

§ 27 
Gleichstellungshinweis 

Alle Amts-, Funktions- und Personenbezeichnungen, die in dieser 
Satzung in der männlichen Sprachform gebraucht werden, gelten 
auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform. 
 
 
 
Sassenburg/Uelzen, den 29.10.2024  
Karsten Lüdde 
(Verbandsvorsteher) 


